
Anlage VIII zur SV IX/315 



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nord 
Westfalen vom 21.07.2015 bezüglich der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich „Nordwestlich der Holtwicker Straße“; 
Anlage VIII zur SV IX/315 
 

Der Hinweis auf die südlich des Änderungsbereichs gelegenen Gewerbebetriebe wird zur 
Kenntnis genommen. 
Der Anregung, die genannte Problematik im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu untersuchen, wird gefolgt. 

 
Beschlussempfehlung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
 

 


